EU-Textilkennzeichnung

Einigung der EU auf eine Richtlinie der Textilkennzeichnung – Hauptzweck ist die schnellere Einführung neuer Fasern! Zudem soll die Kommission bis 2013 eine Studie über ein mögliches Ursprungskennzeichnungssystem erstellen, eine Studie über gefährliche Substanzen soll durchgeführt werden und des weiteren soll jede Verwendung von tierischen Materialien künftig deutlich auf dem Etikett der Textilerzeugnisse angegeben werden.

Wie bereits mehrfach berichtet, hat die EU an einer Vereinfachung der Textilkennzeichnung gearbeitet. 
Nach fast zwei Jahren zähen Ringens haben sich die EU-Mitgliedstaaten, EU-Kommission und die Abgeordneten am 11. Mai 2011 auf einen Kompromiss geeinigt. Nun ist die Textilkennzeichnung durch eine Richtlinie geregelt, die in den einzelnen EU-Ländern in nationales Recht umgesetzt wird. Die Verordnung wird demgegenüber unmittelbar in den Mitgliedstaaten gelten. Dadurch können Innovationen im Faserbereich schneller bei der Kennzeichnung berücksichtigt werden.

Dem Kompromiss war eine heftige Diskussion um die Aufnahme anderer Sachgebiete in die Vorschriften zur Textilkennzeichnung, die sich traditionell ausschließlich auf Angaben zum Rohstoffgehalt beziehen, vorausgegangen. Einige Europaabgeordnete hatten sich für die Verankerung eines verpflichtenden Made-In für aus Drittländern importierte Textilerzeugnisse in der neuen Verordnung stark gemacht. Darüber hinaus gab es Vorstöße zur Pflege- und Größenkennzeichnung sowie die Forderung, Textilprodukte mit Hinweisen zu allergenen Substanzen zu versehen. Von diesen zusätzlichen Forderungen wurde keine durchgesetzt. 

Allerdings hat sich die EU-Kommission dazu verpflichtet, bis Herbst 2013 Studien über gefährliche Substanzen durchzuführen (in der ein kausaler Zusammenhang zwischen allergischen Reaktionen und in Textilien verwendeten chemischen Stoffen, wie z. B. Farbstoffen, Bioziden oder Nanopartikeln bewertet wird) und sich auch mit den anderen vorgenannten Themen zu befassen. 

Die "Made in"-Diskussion ist noch nicht vom Tisch: Nach wie vor wird in Brüssel um einen Verordnungsvorschlag zur verpflichtenden Ursprungskennzeichnung gerungen. Dem Bewertungsbericht könnte ein Legislativvorschlag nachfolgen.

Das Europäische Parlament hebt zudem die Notwendigkeit hervor zu prüfen, wie neue Technologien, wie zum Beispiel Mikro-Chips oder Funketiketten (Radiofrequenz-Identifikation) in der Zukunft anstelle der herkömmlichen Etiketten verwendet werden können, um den Verbrauchern Informationen zu vermitteln.

Weiters beinhaltet die Verordnung, dass nicht-textile Produktbestandteile tierischen Ursprungs wie Leder und Pelz im Etikett angegeben werden müssen. (Echtfell und-leder müssen nun als solche gekennzeichnet werden.) Jede Verwendung von tierischen Materialien muss künftig deutlich auf dem Etikett der Textilerzeugnisse angegeben werden. Das Parlament hat durchgesetzt, dass Textilien, die solche Produkte enthalten, mit "nichttextile Teile tierischen Ursprungs" gekennzeichnet werden müssen, so dass die Verbraucher die entsprechenden Informationen erhalten. 

Die Textilkennzeichnungsverordnung wird voraussichtlich noch im Sommer in Kraft treten. Danach gilt eine Übergangsfrist von zweieinhalb Jahren, nach der die neuen Etikettierungsvorschriften für alle Textilwaren gelten, die auf den Markt gebracht werden.
